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Terminhinweise

Wiederholung
Freitag, 9. Juni, 17 Uhr, Rathaus, Kleiner Sitzungssaal

Stadtrat Dr. Reinhard Bauer (SPD) begrüßt in Vertretung des Oberbür-
germeisters die Teilnehmer der Euro-Tandem-Tour 2006 zu einem Steh-
empfang.

Dienstag, 13. Juni, 11 bis 13 Uhr,

Biergarten „Hirschau", Gyßlingstraße 15

Bürgermeister Hep Monatzeder und Ingeborg Schäufle, Vorsitzende der
Deutschen Welthungerhilfe (DWHH), stellen die Partnerschaft „Lernen
hilft Leben“ vor, die die Stadt München und die DWHH in diesem Jahr ge-
schlossen haben, um sich gemeinsam für die Menschen in den ärmsten
Ländern einzusetzen. Sie informieren über die Münchner Partnerschafts-
projekte in Indien, Mosambik und Nicaragua sowie über die verschiedenen
Veranstaltungen, Kooperationen und (Schul-)Aktivitäten in München –
insbesondere über die erste große Aktion zum Münchner Stadtlauf am
25. Juni, an dem auch eine Prominentenstaffel der Welthungerhilfe an den
Start gehen wird.

Meldungen

(teilweise voraus)
OB Ude gratuliert Charlotte Knobloch zur Wahl

zur Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland

(8.6.2006) Zur Wahl von Charlotte Knobloch zur Präsidentin des Zentralrats
der Juden in Deutschland erklärt Oberbürgermeister Christian Ude:
„Die Wahl der Münchner Ehrenbürgerin Charlotte Knobloch zur obersten
Repräsentantin des Judentums in Deutschland ist eine außerordentliche
Freude für die Stadt, den Stadtrat und mich persönlich. Die gebürtige
Münchnerin hat die Schrecken der Verfolgung und des Holocaust miterlebt
und dennoch die menschliche Größe und seelische Kraft gehabt, die Hand
zur Versöhnung auszustrecken und daran mitzuwirken, dass Juden in der
bayerischen Landeshauptstadt trotz der gewaltigen historischen Bela-
stung als ehemalige ,Hauptstadt der Bewegung’ wieder eine Heimat se-
hen können.
Seit über einem Jahrzehnt schätze ich Charlotte Knobloch als eine uner-
müdliche und kämpferische Mitstreiterin, wenn es darum geht, rechtsex-
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tremen, fremdenfeindlichen oder antisemitischen Bestrebungen couragiert
entgegenzutreten. Das Jüdische Zentrum am Jakobsplatz, das die größte
jüdische Einrichtung Deutschlands sein wird, ist und bleibt mit dem Ein-
satz von Charlotte Knobloch verbunden, die Einweihung der Synagoge am
9. November 2006 wird die Krönung ihres Lebenswerkes für ihre Heimat-
stadt sein.
Es macht uns alle dankbar, dass sie vom Jüdischen Zentrum in der
Münchner Altstadt die Geschicke der Jüdinnen und Juden in Deutschland
lenken wird und mit einem noch größeren Wirkungskreis als bisher für
Weltoffenheit und Toleranz eintreten kann. Wir sind zu Dank verpflichtet,
dass sie zusätzlich zu allen schon eingegangenen Verpflichtungen diese
zusätzliche Aufgabe übernommen hat.“

München überschreitet die 1,3-Millionen-Einwohner-Grenze

(8.6.2006) Zum Stand 31. Mai 2006 überschritt die Landeshauptstadt Mün-
chen erstmals seit Einführung der Hauptwohnsitzregelung die 1,3-Millio-
nen-Einwohner-Grenze. Genau 1.305.522 Einwohnerinnen und Einwohner
haben ihren Hauptwohnsitz in München entsprechend dem Einwohner-
melderegister gemeldet – Tendenz steigend. Vor allem die Einführung der
Zweitwohnsitzsteuer und die damit verbundene Ummeldung von Zweit-
auf Erstwohnungen führte zu einer Beschleunigung des Einwohneran-
stiegs.
Während der Olympischen Spiele 1972 war die Einwohnerzahl – nach der
damals üblichen Definition der wohnberechtigten Bevölkerung entspre-
chend der Einwohnerfortschreibung – letztmals so hoch, nämlich 1.338.924
Einwohner. Erstmals wurde im Mai 2006 auch die Einwohnerzahl von einer
Million deutschen Staatsangehörigen in München überschritten (1.003.228
mit Erstwohnsitz).

Golfturnier für sozialen Zweck

(8.6.2006) Am Samstag, 17. Juni 2006, findet das „6. Münchner Fördertur-
nier zur Integration Behinderter in den Arbeitsmarkt” statt. Das vom Un-
ternehmer Frank Dietl im Jahr 2001 initiierte und erstmals durchgeführte
Turnier wird nunmehr zum sechsten Mal vom Münchener Golf-Club e.V.
unter der Schirmherrschaft des Referats für Arbeit und Wirtschaft auf der
Anlage in Thalkirchen veranstaltet.
Unter Beteiligung des Vereins „Mit Arbeit Besser Leben e.V.” (MABL e.V.),
einem Projekt für arbeitslose junge Menschen mit Lernbehinderung, soll
für die Beschäftigung von Behinderten in Firmen geworben werden. Der
Reinerlös aus dem Turnier sowie einer Tombola fließt diesem Projekt zu.
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Beginn des Golfturniers ist um 9 Uhr. Die Preisverleihung wird gegen 20
Uhr durch den Referenten für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt
München, Dr. Reinhard Wieczorek vorgenommen.
Rückfragen zum genauen Ablauf und Anmeldungen (bis 14. Juni 2006)
sind zu richten an Münchener Golf-Club e.V., zu Händen Peter v. Winckler,
Telefon 72 30 06 49, Zentralländstraße 40, in 81379 München.
Presseanfragen: Günther Weingärtler, Telefon 2 33-2 73 51

Mitmach-Aktion zum Tag der Artenvielfalt

(8.6.2006) Ob Rotrandbär, Zwergbläuling oder Idas-Bläuling – die Welt der
Schmetterlinge in der Großstadt München  ist bunt. Am Tag der Artenviel-
falt, Samstag, 10. Juni 2006, sind die Münchnerinnen und Münchner einge-
laden, zusammen mit Expertinnen und Experten aus Botanik und Zoologie
das Leben der Schmetterlinge und Insekten in zwei Münchner Trockenbio-
topen, Langwieder Haide und Biotopneuanlage Riem, zu erforschen und
die dortige Pflanzenvielfalt kennen zu lernen. Informiert wird an diesen Tag
auch über Möglichkeiten und Grenzen von Neuanlage – die Biotopanlage
in Riem wurde erst vor wenigen Jahren als Trockenlebensraum auf dem
ehemaligen Flughafengelände angelegt. Im Gegensatz dazu gilt die Lang-
wieder Haide im Münchner Westen als Beispiel eines Grasheiderestes mit
langjähriger Entwicklungsgeschichte.
In den beiden Lebensräumen hat sich eine biologische Vielfalt entwickelt.
Den Tag der Artenvielfalt wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler dazu nutzen, um die dort lebenden Artengruppen zu erfassen und
zu dokumentieren. Die Ergebnisse dieser Erhebung werden im Herbst der
breiten Öffentlichkeit vorgestellt.
Langwieder Haide: Der zirka 25 Hektar große Biotopkomplex liegt im so
genannten „Freiland” südöstlich des alten Ortskerns von Lochhausen und
südlich von Langwied im westlichen Stadtgebiet. Es handelt sich um eine
typische süddeutsche Kalkheide, die vermutlich einen Rest der ehemali-
gen Menzinger Haide darstellt. Sie wurde bis in die 80er-Jahre mit Schafen
beweidet und ist als geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen.
Interessant ist ihre Lage an der Grenze zur Mooslandschaft (Ausläufer des
Dachauer Mooses) mit sehr geringmächtigen Schottern und hoch anste-
hendem Grundwasser. Daher fanden sich hier Übergänge zwischen trok-
kenen und feuchten Magerstandorten, die noch heute in Ansätzen erkenn-
bar sind und sich im Artenspektrum niederschlagen.
Biotopneuanlagen Riem: Der im Osten Münchens gelegene neue Stadt-
teil Riem wird in verdichteter Bauweise auf der einen Seite, auf der ande-
ren Seite mit einem 200 Hektar großen Landschaftspark, der 20 Hektar
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großen Ausgleichsfläche  mit dem Biotopkomplex „Riemer Wald” und ei-
ner Friedhofserweiterung in einem öffentlichen Grünzug entwickelt. Im
Zuge der Friedhofserweiterung entstand ein neuer Grünzug, in dem seit
1999 Magerrasen, eine Glatthaferwiese und ein Altgrassaum entwickelt
wurden. Der Riemer Wald entstand als ökologische Ausgleichsmaßnahme
für den Messebau und liegt im Osten des neuen Messegeländes. Seit
1995 wurden verschiedene Biotopstrukturen angelegt und durch angepas-
ste Pflege entwickelt. Das Entwicklungsziel ist ein Verbund aus Eichen-
Hainbuchen-Wäldern und Eichen-Kiefern-Wäldern und Magerrasen.
Treffpunkte

Treffpunkt ist in Langwied um 8.30 Uhr am S-Bahn-Bahnsteig Haltepunkt
Langwied oder für diejenigen, die in Riem mit der Erfassung beginnen wol-
len, ebenfalls um 8.30 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Messestadt Ost,
Ausgang Ost im Bereich Kiosk/ Treppe. Im Laufe des Tages kann dann
zwischen den Gebieten gewechselt werden. Ein festes Programm für die
Erfassung gibt es nicht. Jeder kann nach Lust und Laune mitmachen –
ob als Artgruppen-Experte oder mehr als Zuschauer. Fanggeräte und even-
tuell erforderliche Bestimmungsliteratur können nicht zu Verfügung gestellt
werden. Brotzeit sollte selbst mitgebracht werden, da in den Erfassungs-
gebieten keine Verpflegungsmöglichkeit besteht. Zusätzliche Informatio-
nen sind über das Internet unter www.muenchen.de/rgu abrufbar.

Kranzniederlegung im Waldfriedhof

(8.6.2006) Zum 100. Geburtstag von Waldemar von Knoeringen legt die
Landeshauptstadt München am Samstag, 10. Juni, an seiner Grabstätte
im Alten Teil des Waldfriedhofes, 90-W-11, einen Kranz mit Stadtschleife
nieder. Waldemar von Knoeringen, geboren 1906 in Rechetsberg bei Weil-
heim, begann seine politische Laufbahn als Funktionär der sozialdemokra-
tischen Arbeiterjugend. Nach 1933 war er Leiter der illegalen Auslandsstel-
le der bayerischen SPD, ab 1944 leitete er die Rundfunksendungen für
Kriegsgefangene bei der BBC in London. 1947 bis 1963 hatte Knoeringen
den Landesvorsitz der SPD inne, 1951 wurde er Abgeordneter im Bundes-
tag. Waldemar von Knoeringen starb 1971 in Höhenried bei Starnberg.

Krimis, Satiren und Musik in der Stadtbibliothek Moosach

(8.6.2006) Am Dienstag, 13. Juni, 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr), bietet die
Stadtbibliothek Moosach, Hanauer Straße 61  unter dem Titel „Totila Jeri-
cho und andere Schandtaten” spannende Kriminalgeschichten, bissige
Satiren und mitreißende Musik. Die kurzen Texte sorgen für Nervenkitzel
oder bringen Humorvolles, aber auch Nachdenkenswertes für das Publi-
kum. Ingeborg Struckmeyer und Günter Kohlbecker sind für den literari-

http://www.muenchen.de/rgu
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schen Teil des Abends verantwortlich, das Saxophon spielt der Komponist
und Interpret Stefan Stefinsky. Beide Autoren sind Mitglieder im Werk-
kreis „Literatur der Arbeitswelt”, Werkstatt München.
Die Lesung mit Musik ist Teil der Reihe „Die Literaturlandschaften Bay-
erns”, die in vielen bayerischen Städten und Gemeinden von April bis Juni
kulturelle Veranstaltungen anbietet. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung der

Stadtbibliothek Moosach ist frei.

Abendkonzert im Musikinstrumentenmuseum

(8.6.2006) In ihrem ersten Konzert der Reihe „Ludwig van Beethoven-Zy-
klus: Klaviertrio Würzburg“ spielen Katharina Cording (Violine), Peer-Chri-
stoph Pulc (Violoncello) und Karla-Maria Cording (Klavier) am Dienstag,
13. Juni, um 19.30 Uhr im Musikinstrumentenmuseum im Münchner
Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1, die Trios opus 1 (Nummer 3) und opus
70 (Nummer 1 und 2). Karten gibt es an der Abendkasse. Die nächsten
Konzerte dieser Reihe finden am Donnerstag, 15. Juni (Fronleichnam), und
Sonntag, 18. Juni, statt.
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Antworten auf Stadtratsanfragen
Donnerstag, 8. Juni 2006

Wie wird kontrolliert, dass die Bestimmungen der Energieeinsparver-

ordnung (EnEV) eingehalten werden?

Anfrage Stadträtin Sabine Krieger (Bündnis 90/Die Grünen) vom 14.3.2006

Antwort Stadtbaurätin Professorin Christiane Thalgott:

Mit Schreiben vom 14.03.2006 haben Sie gemäß § 68 GeschO folgende
Anfrage an Herrn Oberbürgermeister gestellt. Eine entsprechende Termin-
verlängerung wurde telefonisch gewährt. Das Planungsreferat beantwor-
tet Ihre Anfrage wie folgt:

Die Anfrage zielt darauf ab, wie im Vollzug der EnEV sichergestellt wird,
dass auch bei Änderungen von bestehenden Gebäuden die Zielsetzung
von energetisch hochwertigen Sanierungen erreicht wird. Wegen der be-
sonderen Schwierigkeit der hierfür geltenden detaillierten materiellen wie
auch verfahrensbezogenen Regelungen, zunächst ein Überblick:

I. Zielsetzung und Rechtsgrundlagen

für den energiesparenden Wärmeschutz

Die Reduzierung des Energieverbrauchs und damit auch der klimarelevan-
ten Gase (insbesondere CO2) ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.
Die Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparen-
de Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV) soll
den Energieverbrauch bei Gebäuden wesentlich reduzieren. Zusätzlich zur
Energieeinsparung soll die neue Verordnung auch einen wichtigen und lang-
fristig wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Ermächtigungsgrundlage für die EnEV ist das Energieeinsparungsgesetz
(EnEG). Die EnEV ist eine Verordnung der Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates. Der Vollzug der EnEV liegt bei den Ländern. Dazu
hat der Freistaat Bayern eine Zuständigkeits- und Durchführungsverord-
nung zur EnEV erlassen (ZVEnEV).

Die Lokalbaukommission setzt bei Neubauten auf Information und Aufklä-
rung, um damit für die Einhaltung der EnEV Sorge zu tragen. Sie hat dazu
auf ihren Internetseiten speziell auch Ausführungen über die EnEV mit ent-
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sprechenden Links zu Informationsangeboten anderer Stellen aufgenom-
men. Zudem werden jeder Baugenehmigung Informationen auch zur EnEV
beigefügt.

II. Vollzug der EnEV in Bayern

Gemäß § 1 der für Bayern erlassenen Zuständigkeitsverordnung (ZVEnEV)
sind die unteren Bauaufsichtsbehörden für die Durchführung der EnEV zu-
ständig, allerdings nur soweit in der Verordnung nichts anderes bestimmt
ist.

Der Vollzug der EnEV ist jedoch im Wesentlichen auf die Privatverantwor-
tung ausgerichtet. In der amtlichen Begründung zum Erlass der bayeri-
schen ZVEnEV heißt es dazu: „§ 7 Abs. 2 Satz 1 EnEG ermächtigt die Län-
der, die Überwachung der in der EnEV festgesetzten Anforderungen ganz
oder teilweise auf geeignete Stellen, Fachvereinigungen oder Sachverstän-
dige zu übertragen. (...) Dabei können die Länder entscheiden, ob die sach-
verständigen Stellen, Fachvereinigungen und Personen als Beliehene tätig
werden und somit hoheitliche Prüfungsaufgaben wahrnehmen oder aber
eine materielle Aufgabenprivatisierung erfolgen soll. Ein Schwerpunkt der
vorliegenden Verordnung liegt dabei in einer Einführung der letzteren – Vari-
ante, unter Anlehnung an das Privatisierungsmodell der BayBO – auch in
den Bereich der Überwachung von Energieeinsparvorschriften. (...) Die
vorliegende Verordnung schöpft diese Ermächtigungen weitgehend auch
mit dem Ziel aus, eine Entlastung der Vollzugsbehörden zu erreichen.”

Somit sind die unteren Bauaufsichtsbehörden nur soweit zuständig, als
nicht eine Zuständigkeit bei Sachverständigen, Bezirkskaminkehrermei-
stern, Fachbetrieben oder den Unteren Denkmalschutzbehörden liegt.

III. Anforderungen an energiesparenden Wärmeschutz bei Änderungen

von bestehenden Gebäuden

Die EnEV ist wie die vorhergehenden Regelungen zum Bereich des Wär-
meschutzes im Kern auf neue Gebäude ausgerichtet. Beim Gebäudebe-
stand bestehen aus rechtlichen Gründen demgegenüber nur begrenzte
Möglichkeiten. Dies ergibt sich zunächst aus der verfassungsrechtlichen
Frage des Bestandsschutzes und des Eigentumseingriffs. Des Weiteren
setzt das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) als Ermächtigungsgrundlage
für die EnEV mit dem in ihr enthaltenen Wirtschaftlichkeitsgebot enge
Grenzen. Nach § 5 Abs. 1 EnEG müssen die Anforderungen nach Verord-
nungen auf Grundlage des EnEG für Gebäude gleicher Art und Nutzung
wirtschaftlich vertretbar sein. Wirtschaftlich vertretbar gelten die Anforde-
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rungen dann, wenn generell die erforderlichen Aufwendungen innerhalb
der üblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirt-
schaftet werden können. Bei bestehenden Gebäuden ist die noch zu er-
wartende Nutzungsdauer zu berücksichtigen. Zu Bestandsgebäuden be-
schränkt sich die EnEV deshalb im Wesentlichen auf einzelne, sich wirt-
schaftlich rechnende Nachrüstungsanforderungen.

Für Änderungen von bestehenden Gebäuden etwa bei Sanierung von Au-
ßenwänden gelten nach § 8 Abs. 1 EnEV sogenannte “bedingte Nachrü-
stungsanforderungen”, welche nur vorzunehmen sind, wenn alle nachste-
henden Bedingungen erfüllt sind:

1. Es müssen dadurch beheizte Räume betroffen sein.
2. Es müssen z. B. bei Außenwänden 20 % und mehr der Bauteilflächen

gleicher Orientierung betroffen sein.
3. Es werden solche Änderungen durchgeführt, die in EnEV, Anhang 3 Nrn.

1 bis 6 abschließend genannt sind – für Außenwände gelten z. B. Nr. 1,
Buchstaben a) bis e). Für die Erneuerung des Außenputzes sind nach
Buchstabe e) die Anforderungen nur zu stellen, wenn die bestehende
Außenwand den Wärmedurchgangskoeffizienten U

max 
 von 0,9 in W /

(m2 � K) überschreitet.
4. Das geänderte Gebäude überschreitet insgesamt den jeweiligen

Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs nach EnEV, Anhang 1
Tabelle 1 („normale Innentemperatur”) um mehr als 40 %. Bei Über-
schreitung dieses Grenzwertes bis zu 40 % gilt die Anforderung nach §
8 Abs. 1 Satz 1 EnEV als erfüllt.

IV. Energiebedarfsausweis für Gebäude mit normalen Innentempera-

turen bei baulichen Änderungen im Bestand

Nach § 13 Abs. 2 EnEV müssen bei baulichen Änderungen bestehender
Gebäude ebenfalls mehrere Bedingungen erfüllt sein, damit die Pflicht zur
Erstellung eines Energiebedarfsausweises entsteht:

1. Es muss eine wesentliche Änderung vorliegen; sie liegt vor, wenn min-

destens drei der bereits oben genannten Änderungen nach EnEV, An-
hang 3 Nrn. 1 bis 6 mit den jeweils dort genannten Bedingungen inner-

halb eines Jahres durchgeführt werden.
2. Zugleich muss innerhalb des Jahres zusammen mit der wesentlichen

baulichen Änderung ein Austausch eines Heizkessels oder eine Um-

stellung der Heizungsanlage auf einen anderen Energieträger erfolgen.
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V. Baurechtliche Rahmenbedingungen

Die Bayerische Bauordnung sieht seit ihrer Novellierung vor gut zehn Jah-
ren im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren durch die Unteren Bau-
aufsichtsbehörden keine hoheitliche Prüfung des Wärmeschutzes mehr
vor, dies gilt auch für die besonderen Anforderungen des energiesparen-
den Wärmeschutzes nach EnEV. Die Einhaltung der Anforderungen des
Wärmeschutzes liegt damit schon seit längerem sehr stark in der Verant-
wortung Privater.

Bei Bestandsgebäuden erlangt die Untere Bauaufsichtsbehörde meist kei-
ne Kenntnis von baulichen Maßnahmen, welche “bedingten” Nachrü-
stungsanforderungen unterliegen, da viele Maßnahmen wie z. B. Erneue-
rung einer bestehenden Fassade nicht genehmigungspflichtig sind und
auch keine Anzeigepflicht für die Durchführung solcher Maßnahmen be-
steht.

Sind Baumaßnahmen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften
durchgeführt worden, stellen sich Fragen des bauaufsichtlichen Einschrei-
tens sowie die Verfolgung von bußgeldbewehrten Ordnungswidrigkeiten
auch bei genehmigungsfreien Vorhaben.

1. Ordnungswidrigkeiten:
Die EnEV hat Verstöße gegen Nachrüstungspflichten bei Umbauten
bestehender Gebäude nach § 8 EnEV nicht in den Katalog bußgeldbe-
wehrter Ordnungswidrigkeiten nach § 18 EnEV aufgenommen. Die Bay-
BO selbst enthält diesbezüglich keine Regelungen zum energiesparen-
den Wärmeschutz.

2. Bauaufsichtliches Einschreiten nach Art. 60 BayBO:
Beim bauaufsichtlichen Einschreiten hat die Behörde nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zu entscheiden, ob und inwieweit sie tätig wird. Dies
betrifft die Frage der eigenen Überwachungstätigkeit als auch des Ein-
schreitens gegen Mängel.
Bei einer ermessensgerechten Abwägung zwischen den öffentlichen
und privaten Interessen sind u. a. Belange des Bestandsschutzes, die
Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit der Entscheidung, der Aufwand
des Verfahrens und die Schwere des Verstoßes zu berücksichtigen. Da-
bei hat die Behörde auch ihre Personalressourcen sowie die notwendi-
ge Prioritätensetzung zu würdigen.
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Zu den einzelnen Fragen:

Frage 1:

Wer muss die Einhaltung der Vorschriften der EnEV kontrollieren?

Frage 2:

Wie wird die Einhaltung kontrolliert?

Antwort:

Die Einhaltung der EnEV ist entsprechend den Regelungen der §§ 2 - 9
ZVEnEV weitgehend durch Entwurfsverfasser, Fachbetriebe, Sachverstän-
dige und Bezirkskaminkehrer sicher zu stellen bzw. zu kontrollieren. Der
Gesetzgeber hat hier in großem Umfang auf nicht-hoheitliche Bausteine
abgestellt. Bei der Sanierung von Außenwänden bestehender Gebäude,
für die nach § 8 EnEV eine Nachrüstungspflicht besteht, soll die schriftliche
Bestätigung des Fachbetriebs, dass die von ihnen eingebauten oder geän-
derten Außenbauteile den Anforderungen des Anhangs 3 EnEV entspre-
chen (Unternehmererklärung nach § 5 ZVEnEV), die Einhaltung der Anfor-
derungen der EnEV sicherstellen (amtliche Begründung zu § 5 ZVEnEV).
(Siehe auch II.)

Frage 3:

Muss bei Sanierungen der Energiebedarfs- oder Wärmebedarfsausweis der
unteren Bauaufsichtsbehörden vorgelegt werden?

Antwort:

Für Altbauten mit normalen Innentemperaturen müssen Energiebedarfs-
ausweise nur ausgestellt werden, wenn mehrere Bedingungen erfüllt sind
(siehe IV.). Besteht eine Verpflichtung zur Erstellung eines Energiebedarfs-
ausweises, muss er nicht auf der Baustelle vorliegen, er muss lediglich
vor Baubeginn bzw. spätestens vor Ausführung der relevanten Bauab-
schnitte erstellt sein (Art. 64 Abs. 5 Satz 1 BayBO). Die zuständige untere
Bauaufsichtsbehörde kann im Rahmen der Bauüberwachung eine Vorlage
verlangen, „in begründeten Einzelfällen” kann sie nach § 6 Abs. 2 ZVEnEV
verlangen, dass Vollständigkeit und Richtigkeit eines Energiebedarfsaus-
weises von einem Sachverständigen bescheinigt werden. Der „begründe-
te Einzelfall” setzt aber voraus, dass sich die Behörde zunächst sicher ist,
dass ein Energiebedarfsausweis erstellt werden muss (siehe IV.) und dar-
über hinaus Zweifel an einzelnen Angaben im erstellten Energiebedarfs-
ausweis begründen kann.
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Frage 4:

Kann die Untere Bauaufsichtsbehörde die Vorlage von Sachverständigen-
Bescheinigungen verlangen?

Antwort:

Ja.
Gemäß ZVEnEV wird der Sachverständige nach § 2 ZVEnEV in folgenden
Fällen tätig:
- Er bescheinigt in begründeten Einzelfällen auf Verlangen der unteren

Bauaufsichtsbehörde Vollständigkeit und Richtigkeit des Energie- oder
Wärmebedarfsausweises (§ 6 Abs. 2 ZVEnEV) – siehe auch Antwort
zu 3.

- Er bescheinigt das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Ausnahme
nach § 16 Abs. 2 EnEV. Das ist die Prüfung, ob andere als in der EnEV
vorgesehenen Maßnahmen den Zielen der EnEV entsprechen werden.

- Er bescheinigt das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Befreiung
nach § 17 Satz 1, 1. Alt. Satz 2 EnEV. Das ist dann relevant, wenn unter
besonderen Umständen ein unangemessener Aufwand zu einer unbilli-
gen Härte führen würde.

Frage 5:

Kann die Untere Bauaufsichtsbehörde selbst eine sachliche Prüfung bei Ver-
dacht der Nicht-Einhaltung vornehmen?

Antwort:

Soweit nicht durch die ZVEnEV anders geregelt (Sachverständige, Bezirks-
kaminkehrermeister, Fachbetriebe oder die Unteren Denkmalschutzbehör-
den), ist die untere Bauaufsichtsbehörde ansonsten für den Vollzug der
EnEV zuständig. In diesen Fällen ist, abgesehen von offensichtlichen Sach-
verhalten, eine eigene Sachprüfung ohne Einschaltung von Sachverständi-
gen meist nicht möglich (siehe auch Antwort zu 4.).

Frage 6:

Wird auf Hinweise aus der Bevölkerung reagiert?

Antwort:

Selbstverständlich.
Hinweise aus der Bevölkerung führen zu einer Prüfung im Einzelfall, ob
bauaufsichtliche Maßnahmen ergriffen werden. Dieser Entscheidung liegt
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eine ermessensgerechte Abwägung zugrunde (siehe auch V. und Antwort
zu 8.). Bei Überwiegen des öffentlichen Interesses wird ein bauaufsichtli-
ches Verfahren eingeleitet.

Frage 7:

Gibt es Strafen für die Nichteinhaltung der EnEV?

Antwort:

Gemäß § 18 EnEV begründet das Unterlassen bestimmter Handlungsver-
pflichtungen aus der EnEV eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbu-
ße belegt werden kann. Diese Handlungsverpflichtungen sind in § 18 Nr. 1
bis 4 EnEV aufgeführt. Bauliche Änderungen im Bestand sind nicht buß-
geldbewehrt (siehe auch V.).

Frage 8:

Wird der Hauseigentümer – ähnlich wie beim Brandschutz – bei Feststellung
der Nichteinhaltung aufgefordert, die geforderten Maßnahmen durchzufüh-
ren?

Antwort:

Die Überwachung, ob die Anforderungen des Wärmeschutzes nach Art. 16
Abs. 1 BayBO einschließlich der Anforderungen des energiesparenden
Wärmeschutzes nach EnEV bei der tatsächlichen Bauausführung eingehal-
ten sind, liegen im Rahmen der Überwachungspflicht nach Art. 78 Abs. 1
BayBO im pflichtgemäßen Ermessen der unteren Bauaufsichtsbehörden.

Die Entscheidung, ob somit der Bauherr/Eigentümer aufgefordert wird, die
geforderten Maßnahmen durchzuführen, steht im Ermessen der Behörde.
Sie entscheidet damit im jeweiligen Einzelfall nach Abwägung der öffentli-
chen und privaten Belange, ob bauaufsichtlich eingeschritten wird (siehe
auch V. und Antwort zu 2.). In einem konkreten Einzelfall hat die Regie-

rung von Oberbayern (Schreiben vom 06.03.2006) mitgeteilt: „(...) Die
Anforderungen der EnEV stellen, wie zahlreiche Vorgaben der BayBO, pri-
mär auf die Eigenverantwortung des Bauherrn ab. Bei Nichterfüllung von
Anforderungen ist im praktischen Vollzug ein Eingreifen meist nur dann
möglich, wenn elementare Belange der öffentlichen Sicherheit (Brandschutz,
Statik o. ä.) berührt sind und davon Gefahren für Gesundheit und Leben
ausgehen, was bei einer nicht ausgeführten Wärmedämmung nicht der Fall
ist. (...)”
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Frage 9:

Wenn nein, warum nicht?

Antwort:

Siehe Antwort 6 und 8.

Frage 10:

Welche Maßnahmen hat das Planungsreferat ergriffen, um die Einhaltung
der EnEV Vorschriften zu gewährleisten?

Antwort:

Das Planungsreferat hat umfassend sowohl intern als auch öffentlich über
die Anforderungen der EnEV informiert. So finden sich z. B. auf der Inter-
netseite der Lokalbaukommission Ausführungen und Erläuterungen zur
EnEV sowie weitere Hinweise, wo Informationen zu erhalten sind. Noch-
mals wird daraufhin gewiesen, dass die Einhaltung der Anforderungen pri-
mär in der Eigenverantwortung der Bauherren liegt.
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